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MEDICLIN Aktiengesellschaft 

Ordentliche Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft am 

24. September 2020 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 

Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020 gegen 

Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs-

rechts und entsprechende Satzungsänderung  
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 die 
Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020 in Höhe von insgesamt bis zu EUR 23.750.000,00 – 
dies entspricht 50% des derzeitigen Grundkapitals – vor. Es soll für Bar- und/oder Sachkapitaler-
höhungen zur Verfügung stehen und kann auch in Teilbeträgen ausgenutzt werden, wobei der Ge-
samtbetrag nicht überschritten werden darf. Das Genehmigte Kapital 2020 soll der Gesellschaft 
schnelles und flexibles Handeln am Kapitalmarkt ermöglichen, ohne die jährliche oder eine außer-
ordentliche Hauptversammlung abwarten zu müssen. 

Zu der Ermächtigung, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, erstattet der Vorstand ge-
mäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden schriftlichen Bericht: 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 haben die Aktionäre grundsätzlich ein Be-
zugsrecht. Um die Abwicklung zu erleichtern, sollen die neuen Aktien auch von Kreditinstituten oder 
Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz mit der Verpflichtung übernommen 
werden können, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vor-
stand soll aber in den in der vorgeschlagenen Ermächtigung genannten Fällen auch ermächtigt 
sein, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen: 

– Die Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien schließt die Ermächtigung des Vorstands ein, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um 
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Dies ist allgemein üblich, und auch sachlich 
gerechtfertigt, um Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen, zur Erleich-
terung der Abwicklung bzw. zur Erreichung glatter Bezugsverhältnisse ausschließen zu kön-
nen. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags würden die tech-
nische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich er-
schwert. 

– Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll sodann, wenn die Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlagen erfolgt, für den Fall gelten, dass der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeit-
punkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich 
im Sinne von §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Bei Ausnutzung der 
Ermächtigung wird der Vorstand sich bemühen, eine etwaige Abweichung vom Börsenpreis 
so niedrig zu bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden 
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Marktbedingungen möglich ist. Diese Ermächtigung verfolgt das Ziel, der Gesellschaft die Un-
ternehmensfinanzierung im Wege der Eigenkapitalaufnahme zu erleichtern. Die Gesellschaft 
wird hierdurch in die Lage versetzt, einen entstehenden Eigenkapitalbedarf kurzfristig zu de-
cken. Ein solcher Bedarf kann beispielsweise aufgrund sich kurzfristig bietender Marktchancen 
oder auch bei der Gewinnung neuer Aktionärsgruppen entstehen. Durch die Ermächtigung 
können diese Möglichkeiten schnell und flexibel realisiert werden; darüber hinaus sind auf-
grund der unkomplizierten Abwicklung höhere Erlöse aus den neu auszugebenden Aktien zu 
erwarten. Nur der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein rasches Handeln und eine 
Platzierung nahe am Börsenkurs, d.h. ohne den bei Bezugsrechtsemissionen üblichen Ab-
schlag. Ohne die zeit- und kostenaufwendige Abwicklung eines Bezugsrechts kann meist ein 
höherer Mittelzufluss erreicht werden. Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts ge-
mäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % 
des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurech-
nen, die zur Bedienung von Options- oder Wandlungsrechten oder Options- oder Wandlungs-
pflichten aus Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und/oder Genussrechten aus-
gegeben werden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzu-
rechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Bezugsrechts-
ausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder 
nach Rückerwerb veräußert werden. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzli-
chen Regelung dem Interesse der Aktionäre am Schutz vor einer Verwässerung ihres Anteils-
besitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat zudem aufgrund des börsenkursnahen Aus-
gabebetrages der neuen Aktien und aufgrund der volumenmäßigen Begrenzung der Kapital-
erhöhung unter Bezugsrechtsausschluss grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhal-
tung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die 
Börse zu erwerben. 

– Des Weiteren soll die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Ausgabe neuer 
Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen gelten, insbesondere zum 
Zweck der Gewährung von Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermö-
gensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzernge-
sellschaften. Die Gesellschaft steht in einem intensiven Wettbewerb. Um in diesem Wettbe-
werb bestehen zu können, muss sie in der Lage sein, im Interesse ihrer Aktionäre schnell und 
flexibel zu handeln. Hierzu gehört insbesondere auch die Möglichkeit, bei sich bietender Ge-
legenheit kurzfristig einen Unternehmenszusammenschluss einzugehen sowie Unternehmen, 
Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände o-
der Ansprüche auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen ge-
gen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften unter Schonung der eigenen Liquidität 
gegen Hingabe von Aktien zu erwerben, um hierdurch die eigene Wettbewerbsposition zu ver-
bessern. Aktien aus genehmigtem Kapital können für eine Unternehmensakquisition daher 
eine sinnvolle, und nicht selten von den Verkäufern sogar ausdrücklich geforderte, attraktive 
Gegenleistung darstellen. Durch das Genehmigte Kapital 2020 und die Ermächtigung zum Be-
zugsrechtsausschluss wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, derartige Erwerbschancen 
nutzen und Akquisitionen schnell, flexibel und kostengünstig durchführen zu können.  Da ein 
solcher Erwerb zumeist kurzfristig erfolgt, kann er in der Regel nicht von der nur einmal jährlich 
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung beschlossen werden, und auch für die Einbe-
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rufung einer außerordentlichen Hauptversammlung dürfte in diesen Fällen wegen der gesetz-
lichen Fristen regelmäßig die Zeit fehlen. Es bedarf hierfür vielmehr eines genehmigten Kapi-
tals, auf das der Vorstand schnell und flexibel zugreifen kann. Konkrete Akquisitionsvorhaben, 
für die das Genehmigte Kapital 2020 ausgenutzt werden soll, gibt es zurzeit keine. Insoweit 
sind zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Angaben zu Ausgabebeträgen möglich. Die durch den 
Bezugsrechtsausschluss bedingte Verwässerung des Anteilsbesitzes der Aktionäre wird 
dadurch aufgewogen, dass die Geschäftsausweitung im Wege der Eigenkapitalstärkung durch 
Dritte finanziert wird und die vorhandenen Aktionäre – mit einer zwar geringeren Beteiligungs- 
und Stimmrechtsquote als zuvor – an einem Unternehmenswachstum teilhaben, das sie bei 
Einräumung eines Bezugsrechts aus eigenen Mitteln finanzieren müssten. Durch die Börsen-
notierung ist jedem Aktionär zudem die grundsätzliche Möglichkeit gegeben, seine Beteili-
gungsquote durch den Zuerwerb von Aktien wieder zu erhöhen.  

Von den ihm erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vorstand nur in 
einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der insgesamt unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-
gung. Dadurch wird der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien aus dem 
Genehmigten Kapital 2020 beschränkt. Die Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen 
eine Verwässerung ihrer bestehenden Beteiligung abgesichert. Hinzu kommt, dass eine Anrech-
nung auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze stattfindet, sofern während der Laufzeit des Ge-
nehmigten Kapitals 2020 bis zu seiner Ausnutzung von etwaigen anderen Ermächtigungen zur 
Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die 
den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht 
und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird.  

Wir weisen darauf hin, dass die Gesellschaft derzeit neben dem vorgeschlagenen neuen Geneh-
migten Kapital 2020 weder über ein weiteres genehmigtes noch ein bedingtes Kapital, eine Er-
mächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen oder eine Ermäch-
tigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien verfügt. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 bestehen derzeit nicht. Der 
Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit 
wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im 
Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird der Hauptversamm-
lung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 unter Ausschluss des Bezugsrechts 
berichten. 

Offenburg, im August 2020 

MEDICLIN Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 

Volker Hippler          Tino Fritz 


